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Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten gemäß Verordnung 1049/2001 (GestDem 
2014/679) 

Sehr geehrter Herr Strack, 

ich beziehe mich auf Ihre E-Mail vom 13. März 2014, in der Sie gemäß Artikel 7 Absatz 
2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission2 

(„Verordnung 1049/2001") einen Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten stellen. 

Ich beziehe mich weiterhin auf unsere Warteantworten vom 4. April und 30. April 2014, 
sowie die Erstantwort des Generalsekretariats, Direktion B, vom 21. Februar 2014 
(Ares(2014)436116). 

1 ABl. L 345 vom 29.12.2001, S. 94. 

2 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 
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1. GEGENSTAD IHRES ANTRAGS 

Mit Ihrem, an das Generalsekretariat gerichteten, Erstantrag vom 4. Februar 2014 
beantragten Sie Zugang zu 

1.1. Erster Spiegelstrich: Den (auch in ARES gespeicherten) Metadaten für 
die Dokumente: 

Ares(2014) 196437, Ares(2014)73393, Ares(2013)302516, Ares(2013)166468, 
Ares(2013)130408, Ares(2013)81878, Ares(2013)18268 und Ares(2012)282460. 

(Nach Ihrer Lesart "einschließlich - aber nicht beschränkt auf - die Dokument-
Registrierungs-Metadaten gemäß Anhang VI.1.1. von SEC(2009)1643 - für alle 
aufgelisteten Dokumente und die ihnen zugeordneten Anlagen -, sowie außerdem die 

TTrimg-ŢMeta-)Daten - einschließlich aber nicht beschränkt auf - die Dokument-
Registrierungs-Metadaten gemäß Anhänge VI.1.2. und VI. 1.3. von SEC(2009)1643 - der 
'filingplan heading' und 'files', denen sie zugeordnet wurden".) 

1.2. Zweiter Spiegelstrich: den ARES Kern-(Meta-)Daten, für die Dokumente 
Ares(2014)196493 bis 196499 und für alle AFIES Dokumente mit dem 
Registrierungsdatum 7. November 2013 

(Nach Ihrer Lesart "die Dokument-Registrierungs Metadaten gemäß Anhang VI.1.1. von 
SEC(2009)1643 und - soweit vorhanden - den Daten der Felder 'Procedure', 'Filing 
Reference', 'Attachments Number of, sowie außerdem die Filing-( M eta )Daten gemäß 
Annex VI.1.2. und VI.1.3. von SEC(2009)1643 - der filing plan headings' und 'files', 
denen sie zugeordnet wurden.) 

1.3. Dritter Spiegelstrich: Allen Dokumenten, die die IT/technische Struktur 
von ARES, Hermes, Hermes Repository Services und NOMCOM 
beschreiben, insbesondere das Datenbank-Design und die Datenfeld bzw. 
Tabellen-Definitionen. 

1.4. Vierter Spiegelstrich: Den vollständigen Ausschreibungsunterlagen von 
allen Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Design, der 
Erstellung, dem Betrieb und/oder der Weiterentwicklung von ARES, 
Hermes, Hermes Repository Services und NOMCOM, 

dabei insbesondere die technischen und nicht-technischen Spezifikationen 
(Leistungshefte/ Aufgabenbeschreibungen). 

1.5. Fünfter Spiegelstrich: Der vollständigen NOMCOM Klassifikation und 
einer vollständigen Liste aller „headings" im „filing plan", einschließlich 
aller „filing plan heading" Metadaten in den NOMCOM, HERMES und 
ARES Datenbanken mit den Metadaten wie diese in Anhang IV.1.3. von 
SEC(2009)1643 spezifiziert werden. 
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2. ERSTBESCHEID 

Mit Direr Erstantwort hat die Direktion B, Institutionelle und Verwaltungsfragen, des 
Generalsekretariats ihren Antrag wie folgt beschieden (jeweils mit Verweis auf die 
Gliederung in der Erstantwort). 

Hinsichtlich der ersten beiden Spiegelstriche - betreffend Metadaten verschiedener 
Dokumente - wurde darauf hingewiesen, dass die Definition von „Metadaten" auf die sie 
sich in Ihrem Erstantrag bezogen haben, in Anhang IV des Dokument SEC (2009) 1643 
zu finden sei. Dieses Dokument beinhalte die Anwendungsmodalitäten des Beschlusses 
2002/47 der Kommission betreffend die Verwaltung ihrer Dokumente3. Im Anhang IV. 
des Dokument SEC (2009) 1643 seien unter dem Punkt IV. 1.1. die Metadaten, die bei 
Archivierung eines Dokuments festzuhalten seien, aufgelistet. Jedoch stellten die 
Metadaten eines Dokumentes4 kein eigenständiges Dokument dar. Daher wurde Ihr 
Antrag für diesen Teil als gegenstandslos eingestuft. 

Im Übrigen wurde darauf hingewiesen, dass die Metadaten, zu denen Sie Zugang 
beantragt hätten, Namen und Funktionen der Beamten, die an der Erstellung und 
Verarbeitung der Dokumente, beteiligt gewesen sind, enthielten. Selbst wenn man davon 
ausginge, dass die Metadaten zu denen Sie Zugang beantragt haben, ein Dokument i.S. 
der Verordnung Nr. 1049/2001 darstellten (was nicht der Fall sei), fielen diese Namen 
und Funktionen unter die Ausnahmeregelung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung Nr. 1049/2001. 

Hinsichtlich des dritten Spiegelstrich Ihres Antrags - betreffend die IT-Struktur von ARES 
und anderer kommissionsinterner Datenbanken - wurde Ihnen mitgeteilt, dass dieser eine 
außergewöhnlich große Anzahl von Dokumenten umfasse, von denen einige auf den 
ersten Blick unter die in der Verordnung festgelegten Ausnahmen fallen dürften, und 
insbesondere unter die m Artikel 4 Absatz 2, erster Gedankenstrich (Schutz 
geschäftlicher Interessen). 

Die Analyse all dieser Dokumente im Rahmen der Verfahren der Verordnung Nr. 
1049/2001 würde einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand für die Dienststellen 
der Kommission bedeuten. Die Kommission sei jedoch bereit, sich mit Ihnen im Hinblick 
auf eine angemessene Lösung in Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 3 der 
Verordnung Nr. 1049/2001 abzustimmen. Daher wurde Ihnen vorgeschlagen, die 
Themen oder Bereiche, die für Sie von Interesse seien, genau zu spezifizieren, so dass die 
Kommissionsdienststellen so weit möglich ein Verzeichnis der Dokumente in einer 
praktikablen Größe erstellen können, um diese dann eingehend zu prüfen. Um Ihnen das 
vorgeschlagene Vorgehen zu erleichtern, wurde Ihnen ein Dokument beigefügt, das E-
DOMEC/HERMES/ARES/NOMCOM - Glossary - der Generaldirektion Informatik 
(DG DIGIT) aus dem Jahr 2006, das Ihnen einen guten Überblick über die vom System 
behandelten Gegenstände liefern sollte. 

Was den vierten Spiegelstrich Ihres Antrags - "betreffend die Ausschreibungsdokumente 
für die Entwicklung von ARES und anderer kommissionsinterner Datenbanken" - angeht, 

3 Beschluss der Kommission vom 23. Januar 2002 zur Änderung ihrer Geschäftsordnung, (2002/47/EG, 
EGKS, Euratom), ABl. L 21 vom 24.1.2002, S. 23. 

4 Metadaten sind Daten, die Informationen über Merkmale der registrierten bzw. archivierten Dokumente 
enthalten. 
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wurde Ihnen mitgeteilt, dass die für das Projekt zuständige Dienststelle diese 
Informationssysteme durch besondere Aufträge, die als Rahmenverträge nach 
öffentlichen Ausschreibungen geschlossen wurden, entwickelt hat bzw. (weiterhin) 
entwickelt. Es wurde darauf hingewiesen, dass alle zugehörigen 
Ausschreibungsdokumente diesbezüglich öffentlich zugänglich sind. Die 
Hauptausschreibung in diesem Bereich sei ESP-DESIS5. Die im Zusammenhang mit 
dieser Aufforderung zur Einreichung von Angeboten stehenden Dokumente wurden 
Ihnen durch einen elektronischen Link zugänglich gemacht. 

Die in Bezug auf den fünften Spiegelstrich Ihres Antrags identifizierten zwei Dokumente 
— "betreffend die NOMCOM Klassifikation6 und Liste aller 'headings' im 'filing plan"' -
wurden Ihnen übersandt, da sie nach Ansicht der Direktion B des Generalsekretariats 
nicht unter eine der Ausnahmen nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 1049/2001 fallen. 

3. ZWETTANTRAG : : 

Mit ihrem Zweitantrag halten Sie an Ihrem Ausgangsantrag fest soweit im Erstbescheid 
Ihrem Erstantrag nicht stattgegeben und soweit Ihr Erstantrag von jener Entscheidung 
nicht umfasst wurde. Sie erneuern auch Ihren Erstantrag auf Zugang zu den Metadaten 
aller am 7. November 2013 in ARES registrierten Dokumente. Ihre im Einzelnen 
vorgetragenen Argumente werden unter dem nachfolgenden Kapitel behandelt. 

4. BEWERTUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Prüfung eines Zweitantrages auf Zugang zu Dokumente durch das Generalsekretariat 
stellt eine erneute, unabhängige Beurteilung der Sach- und Rechtslage im Hinblick auf 
die von der jeweiligen Generaldirektion gegebene Erstantwort dar. 

Nach Prüfung Ihres Antrags und der betreffenden Dokumente bin ich zu dem Schluss 
gekommen, dass der Erstbescheid der Direktion B des Generalsekretariats nach Maßgabe 
der nachfolgenden Erläuterungen bestätigt werden muss. 

4.1. Zugang zu 8 ausgewählten Dokumenten, einer Nummern-Serie, sowie 
Dokumenten mit dem Registrierungsdatum 7. November 2013 (erster 
und zweiter Spiegelstrich Ihres Ausgangsantrages) 

4.1.1. Ihr Vorbringen zu den Ausführungen des Erstbescheides „dass die 
Metadaten eines bestehenden Dokuments, kein eigenständiges 
Dokument darstellen " 

Ihr Vorbringen 

Sie wenden sich gegen die Ausführungen des Erstbescheides „ dass die Metadaten eines 
bestehenden Dokuments, kein eigenständiges Dokument darstellen " und dieser Teil ihres 
Antrages „gegenstandslos" sei. 

Der Dokumentenbegriff, welcher der Verordnung 1049/2001 zugrunde liege, dürfe und 
brauche nicht aus dem allgemeinen Sprachgebrauch geschlossen zu werden, sondern 

5 External service provision for development, studies and support for information systems. 

6 In Französisch: "Nomenclature commune avec la liste des DG et Services compétents pour chaque 
rubrique" vom 10.7.2013 und Filing plan (liste mit Codes), ohne Datum. 
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ergebe sich allein aus der Legaldefinition in Artikel 3, Buchstabe a) jener Verordnung. 
Demnach sei ein Dokument jeder Inhalt, der, unabhängig von der Form des Datenträgers 
und insbesondere unter Einschluss elektronischer Datenträger, einen Sachverhalt im 
Zusammenhang mit den Politiken, Maßnahmen oder Entscheidungen aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Organs betreffe. 

Nach all dem seien auch die in der ARES Datenbank vorhandenen Daten als Dokumente 
im Sinne der Verordnung 1049/2001 anzusehen. Vorliegend hätten Sie der Kommission 
sehr einfache Suchanfragen mitgeteilt, die sich auf die Dokumentennummer einerseits 
und auf das Registrierungsdatum andererseits stützen. Mit anderen Worten handele es 
sich also um zwei sehr simple Felder der Datenbank, hinsichtlich derer die Dienste eine 
Suche hätten durchführen können. Ihre Anfrage sei daher zulässig und auf Dokumente im 
Sinne der Verordnung 1049/2001 gerichtet, also keineswegs „gegenstandslos", zumal 
gelte: 

• Die Legaldefinition entspreche fast wörtlich, jedenfalls aber inhaltlich und sinngemäß 
jener in Artikel 3, Buchstabe a) des Beschlusses 2004/258/EG, der die Parallelnorm 
zur Verordnung 1049/2001 für den Bereich der Europäischen Zentralbank (EZB) 
bilde. 

• Mit der Auslegung jener Norm habe sich das Europäische Gericht in der Rechtssache 
T-436/09, Dufour./. EZB, im Urteil vom 26.10.2011 eingehend beschäftigt. Aus Rn. 
68 des Urteils ergebe sich explizit, dass die Kommission die Auffassung vertrete, 
dass: „die Definitionen des Begriffs 'Dokument' in beiden Vorschriften identisch 
seien". 

• Wenn dem aber so sei, dann müsse die Kommission nunmehr auch in ihrer 
Anwendung der Verordnung 1049/2001 und insbesondere in ihrer Behandlung ihres 
vorliegenden Antrages und Zweitantrages das Urteil T-436/09 gegen sich gelten 
lassen. Dies auch deshalb, weil weder die Kommission noch einer der anderen 
Beteiligten gegen jenes Urteil ein Rechtsmittel eingelegt habe. 

• An dem gefunden Ergebnis ändere auch die Tatsache nichts, dass die Daten bzw. 
Dokumente in ARES Bezüge auf andere Daten bzw. Metadaten enthielten, ja nicht 
einmal das Informationen Teil eines anderen Dokuments seien. Wie schon die 
vorstehend zitierten Passagen zeigten, ändere die Integration einer Information in 
eine Informationssammlung nichts daran, dass sowohl die Einzelinformation als auch 
die Informationssammlung jeweils Dokumente im Sinne der Verordnung 1049/2001 
darstellten, also sowohl gemeinsam als auch Einzeln Gegenstand einer 
Dokumentenzugangsanfrage nach jener Verordnung sein können. 

• Dieses Ergebnis werde auch durch Artikel 4, Absatz 6 der Verordnung 1049/2001 
bestätigt, wonach Teile eines Dokuments Gegenstand einer Freigabe sein können. 
Wenn sich aber die Freigabe beschränken könne, könne diese Beschränkung Ihres 
Erachtens auch schon in der Anfrage vorgenommen werden. Selbst wenn die ARES 
Meta-Daten also kein eigenständiges Dokument darstellen würden, wären sie 
vorliegend auf Ihre Anfrage hin als Dokumententeil (sowohl mit Blick auf das 
Dokument ARES-Datenbank als mit Blick auf das jeweils in Bezug genommene 
Einzeldokument) herauszugeben. 
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• Hilfsweise erklären Sie sich damit einverstanden, dass, wenn die Kommission 
weiterhin geltend machen sollte, die ARES Daten eines Dokuments seien ein 
unselbstständiger und nicht separat herausgebbarer Teil des jeweils in Bezug 
genommenen Dokuments, ihre Anfrage von der Kommission so interpretiert werden 
solle, sie sich zusätzlich auch auf alle jeweils in Bezug genommenen Dokumente 
selbst beziehe (also auf alle Dokumente mit der genannten Dokumentennummer bzw. 
dem genannten Registrierungsdatum und insoweit auf die Dokumente selbst und alle 
von der Kommission als damit zusammengehörend angesehene ARES-Metadaten). 

Erwiderung 

Vorbehaltlich der Frage, ob Meta-Daten in ARES ein eigenständiges Dokument im Sinne 
der Verordnung 1049/2001 darstellen, müssen die in der Rechtsprechung Dufour./. EZB7 

aufgestellten Grundsätze auf Ihren Antrag angewendet werden, soweit nämlich diese 

Herstellung einer neuen Bedienungssoftware oder die Aufstellung einer neuen 
Klassifizierungs-Einteilung zur Bedingung haben. 

Dass die Suche nach den Metadaten keine Schwierigkeiten bereitet, sofern die ARES-
Registrierungsnummer eines Dokuments bekannt ist, ist allerdings nicht in jedem Fall 
gegeben. Oft bedarf es einer individuellen Nachfrage bei der jeweiligen Dienst der 
Kommission, der gewissermaßen "Besitzer" eines Dokumentes ist, weil er dieses in 
ARES eingegeben hat. Der jeweilige Dienst ist nach dem Prinzip "need to know" 
gehalten, festzulegen, wer in der Kommission unmittelbar Zugang zu einem Dokument 
hat. Daher ist ein zentraler Zugang, etwa für das Generalsekretariat, im Hinblick auf eine 
gegebene Liste von ARES-Nummern nicht ohne weiteres gegeben. 

Die Archivierungs-Metadaten in ARES beinhalten Informationen über den Autor bzw. 
den Empfänger des archivierten Dokuments und die im Hause vorgenommene Verteilung 
und Zuständigkeits-Zuordnung mit den entsprechenden Handlungsanweisungen, wie mit 
dem Dokument weiter zu verfahren ist, woraus folgt, dass zumindest die Ausnahme in 
Artikel 4(1), Buchstabe b) der Verordnung 1049/2001 (Schutz persönlicher Daten) 
jeweils zu prüfen ist. 

4.1.2. Acht ausgewählte Dokumente 

Soweit Sie im ersten Spiegelstrich Zugang zu den Metadaten von 8 (acht) ausgewählten 
Dokumenten erbitten, ist eine Einzelrecherche mit den jeweils für diese Dokumente 
zuständigen Dienststellen (GD MARKT, GD MOVE, GD HR und Juristischer Dienst) 
durchgeführt worden. Die überschaubare Anzahl der angegebenen Dokumente 
rechtfertigte dabei den Aufwand, im Gegensatz zu den im zweiten Spiegelstrich Ihrer 
Anfrage betroffenen Dokumenten 

Die jeweiligen Metadaten der angegebenen Dokumente sind zusammengestellt worden 
und in einem Dokument zusammengefasst worden, das Ihnen mit dieser Entscheidung 
zugeht. Dabei sind die personenbezogenen Daten unter Anwendung der 
Ausnahmeregelung des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung 1049/2001 geschwärzt 
worden (siehe hierzu auch unten Kapitel 4.2 dieser Entscheidung), auch soweit diese Ihre 

7 Although the underlying facts of the Dufour v ECB-judgement concern the content of a database and not 
the related metadata. 
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Person betreffen. Eine "personalisierte" Version dieses Dokuments mit Ihrem Namen, 
geht Ihnen gleichfalls zu (gemäß Artikel 13 der Datenschutzverordnung 45/2001). 

4.1.3. Alle Dokumente Ares(2014)196493 bis 196499 sowie mit dem 
Registrierungsdatum 7. November 2013 

Soweit Sie "Kern-Meta-Daten" von allen Dokumenten der Nummern-Serie 
ARES(2014)196493 bis 196499 begehren, so handelt es sich hier erkennbar um eine 
willkürlich herausgegriffene Nummern-Serie. Die jeweils mit den einzelnen ARES-
Nummern verbundenen Dokumente stehen in keinem Zusammenhang miteinander, da 
die ARES-Nummern eine nach der anderen in der Folge der Einspeisung in die 
Datenbank durch die verschiedenen Dienststellen der Kommission erfolgt. 

Für jede individuelle Suche eines Dokumentes der Nummern-Serie, wenngleich 
zahlenmäßig begrenzt, ist die Identifizierung des Autorendienstes erforderlich. der die.— 
einzelnen Dokumente in ARES registriert hat. Es bedarf weiterhin einer Auswertung 
ihres Inhaltes und einer Bewertung, gemeinsam mit dem Autorendienst, aber auch jeder 
anderen Dienststelle, der das Dokument zu Informationszwecken oder zur Bearbeitung 
zugeschrieben wurde, ob Ausnahmeregelungen nach Artikel 4 der Verordnung 
1049/2001 gelten. 

Was die "Kern-Meta-Daten" von allen Dokumenten angeht, die mit dem 
Registrierungsdatum 7. November 2013 in ARES gespeichert worden sind, muss ich 
Ihnen mitteilen, dass dies eine große Anzahl von Dokumenten betrifft, die in die 
Tausende geht. 

Hier eine erforderliche Einzelrecherche zur Bestimmung dieser Dokumente 
vorzunehmen würde eine enorme und unverhältnismässige Arbeitslast für die 
Kommissionsdienststellen mit sich bringen und würde eine erhebliche negative 
Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit der Kommissionsdienststellen haben. 

Hinsichtlich des damit verbundenen Aufwands möchte ich auf die in den 
Erwägungsgründen genannten Ziele der Verordnung 1049/2001 hinweisen, besonders auf 
Erwägungsgrund Nr. 2: Transparenz und damit mehr Legitimität, Effizienz und 
Verantwortung der Verwaltung gegenüber dem Bürger in einem demokratischen System. 
Die durch die Verordnung gewährten Rechte sollen diesen Zielen dienen und stellen 
keinen Selbstzweck dar. 

Zudem beziehen sich Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung auf 
"Anträge auf Zugang zu einem Dokument" im Sinne eines konkreten oder mehrerer 
zusammengehöriger Dokumente, die angefordert werden können, und nicht auf ein 
unbestimmtes "Fischen" nach Dokumenten. 

Obwohl der Antragsteller „nicht verpflichtet [ist], Gründe für seinen Antrag anzugeben", 
(Artikel 6, Absatz 1, zweiter Satz der Verordnung), bedeutet dies jedoch nicht, dass die 
Begründung in jedem Fall unerheblich ist. Sie kann beispielsweise relevant sein, um 
beurteilen zu können, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse an einer Offenlegung 
besteht, oder um zu bestimmen, wie am besten mit einem Antrag mit umfangreichem 
Verwaltungsaufwand umgegangen wird8. Meines Erachtens wird hierbei impliziert, dass 
nach den Gründen eines Antrags zu fragen ist, wenn er sich, wie der Ihre, auf eine 

8 Siehe Urteil EnBW, Rs. T-344/08, Randnr. 105. 
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willkürliche Reihe von Dokumenten erstreckt und dem ersten Eindruck nach nicht mit 
den Zielen der Verordnung in Verbindung zu bringen ist. 

Das Recht auf Zugang nach der Verordnung 1049/2001 umfasst seinem 
Bestimmungszweck nach nicht Anträge auf wahllosen Zugang zu einer Serie von 
Dokumenten oder zu Dokumenten mit bestimmtem Ausstellungsdatum. Solche Anträge 
tragen nicht zum Ziel der Transparenz, Legitimität und Verantwortung der Verwaltung 
gegenüber dem Bürger der Verordnung bei und behindern gleichzeitig die 
ordnungsgemäße Arbeit der Kommissionsdienststellen (einschließlich der Bearbeitung 
anderer, legitimer Anträge). Daher komme ich zu dem Ergebnis, dass Ihr Antrag im 
Hinblick auf diese beiden Dokumentenkategorien, wegen dem Fehlen jeglicher 
Begründung, offensichtlich willkürlich ist. 

Die Kommission ist bereit, ihre Position zu überdenken, wenn Sie plausibel erklären, 
warum Sie an den genannten Unterlagen und/oder den in ARES—registrierten 
Schriftstücken mit dem genannten Datum interessiert sind und warum dieses Interesse in 
Einklang mit den Zielen der Verordnung steht. 

Zum jetzigen Zeitpunkt muss ich daher Ihren Antrag als unzulässig ablehnen. 

4.2. Ihr Vorbringen zum öffentlichen Dokumentenregister sowie zum Zugang 
zu allen Dokumenten, die die IT/technische Struktur von ARES, Hermes, 
Hermes Repository Services und NOMCOM beschreiben (dritter 
Spiegelstrich Ihres Antrags) 

4.2.1. Öffentliches Dokumentenregister 

Ihr Vorbringen 

Sie machen geltend, dass die Registerpflicht nach Art. 11 der Verordnung 1049/2001 
nicht außer Betracht bleiben könne. 

Mit Ihrem Zweitantrag rügen Sie, dass die Kommission hinsichtlich der von ihr am 7. 
November 2013 in ARES registrierten Dokumente kein vollständiges Register im Sinne 
des Artikels 11 der Verordnung 1049/2001 öffentlich zugänglich gemacht habe. Zugleich 
beantragten Sie, auch nach Verordnung 1049/2001 Zugang zum Registerauszug aus dem 
Register nach Artikel 11 der Verordnung 1049/2001 für das Registrierungsdatum 7. 
November 2013. 

Sie verweisen in Diesem Zusammenhang auf die Untersuchung des Europäischen 
Bürgerbeauftragten mit der Nummer 3208/2006/GG, erhoben durch eine Beschwerde 
von Statewatch. Der Bürgerbeauftragte habe bereits in seiner Entscheidung vom 18. 
Dezember 2008 festgestellt, dass das Dokumenten-Register der Kommission nach 
1049/2001 prinzipiell alle Dokumente im Sinne des Artikels 3, Buchstabe a enthalten 
müsse. Die Kommission habe auch die Unvollständigkeit ihres Registers eingeräumt und 
erklärt, dieses ausbauen zu wollen. Seither seien weitere 5 Jahre ins Land gegangen, ohne 
dass sich etwas an der nahezu völligen Ignoranz der Kommission gegenüber dem laut 
Verordnung 1049/2001 zu errichtenden Register hinsichtlich nichtlegislativer Dokumente 
verändert hätte, obwohl die Kommission mit ARES zugleich mittlerweile über ein alle 
ihre Dienste erfassendes vollständiges Registersystem verfüge. Ihrer Meinung nach 
reiche es im Prinzip aus, dass eine Auswahl von ARES-Feldern als 1049/2001-Register 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde. 
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Erwiderung 

Soweit Sie rügen, dass die Kommission ihrer Verpflichtung nach Art. 11 der Verordnung 
1049/2001, ein Register einzurichten nicht in ausreichendem Masse nachgekommen ist, 
möchte ich - rein zu Ihrer Information - auf Folgendes hinweisen. 

Laut Art. 11 der Verordnung 1049/2001 sollten sämtliche Organe seit dem 3. Juni 2002 
ein öffentliches Dokumentenregister führen, das grundsätzlich sämtliche Dokumente im 
Sinne des Dokumentenbegriffs aus Artikel 3, Buchstabe a) der Verordnung 1049/2001 
nachweisen müsse. Einzige Ausnahme insoweit bildeten sensible Dokumente für die eine 
Einschränkung nach Artikel 9, Absatz 3 der Verordnung 1049/2001 gelte. Es ergebe sich 
aus der Verordnung 1049/2001 auch, dass die Registerpflicht sich nicht nur auf 
Legislativdokumente beziehe. 

Dies werde auch durch die Ausführungen des Europäischen—Gerichtshöfe—in-
Randnummer 88 des Urteils C-506/08 P, vom 21. Juli 2011, bestätigt. 
Legislativdokumenten komme lediglich eine Sonderrolle in Form der Regelung des 
Artikel 12 der Verordnung 1049/2001 zu, insoweit als hinsichtlich jener Dokumente das 
Register sich nicht nur in einem Nachweis des Dokuments erschöpfen, sondern 
vorbehaltlich der Artikel 4 und 9, auch dessen direkte Zugänglichkeit gewährleisten 
solle. 

Allerdings wurde die Frage des öffentlichen Registers auch in der Rechtssache C-127/13 
Ρ (schwebend) erhoben. In ihrer Stellungnahme vom 22. Mai 20149 argumentiert 
Generalanwältin Kokott, dass die Verordnung 1049/2001 die in Artikel 11 niedergelegte 
Verpflichtung nicht unmittelbar mit dem Recht auf Zugang zu Dokumenten nach Art. 2 
Absatz 1 verbindet. Sie ist daher der Auffassung, dass es nicht möglich ist, mit einem 
Antrag auf Zugang zu Dokumenten die Erfüllung der Registrierungspflicht 
durchzusetzen. 

Auch wenn diese Auffassung noch nicht durch das Gericht bestätigt worden ist, schließe 
ich mich der juristischen Meinung der Generalanwältin an und folgere daraus, dass dieser 
Teil ihres förmlichen Zweitantrags unzulässig ist, da er keinen konkreten Antrag auf 
Zugang zu Dokumenten bezweckt und über einen angemessenen Umfang eines solchen 
Antrages hinaus geht. 

Die Kommission hat ihren Verpflichtungen aus der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 
nachkommend ein Register mit öffentlich zugänglichen Dokumenten eingerichtet. Dieses 
Register enthält eine Reihe von Dokumentenkategorien, die für die Öffentlichkeit von 
besonderem Interesse sind, nämlich Tagesordnungen und Protokolle der 
Kommissionssitzungen, das Arbeitsprogramm der Kommission, sowie Rechtstexte und 
Arbeitspapiere der Kommissionsdienststellen, sowie grundsätzlich alle Kategorien mit 
den Codes KOM, C und SEC, OJ, PV, JOIN und S WD. Wie anlässlich des 
Beschwerdeverfahrens beim Europäischen Bürgerbeauftragten Nummer 3208/2006/GG 
von der Kommission mitgeteilt wurde, soll dieses Register schrittweise um weitere 
Dokumentenarten erweitert werden. 

Dies heißt aber nicht, dass der gesamte Dateninhalt, der durch das Registersystem ARES 
gespeichert wird, auch in dem öffentlich zugänglichen Register erscheinen soll oder 

9 Randnrn. 63 bis 69. 
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müsste. Insoweit weise ich auf die unterschiedliche Funktion dieser beiden Datenbanken 
hin. 

4.3. Dokumente, die die IT/technische Struktur von ARES, Hermes, Hermes 
Repository Services und NOMCOM beschreiben 

Im zweiten Teil im dritten Spiegelstrich Ihres Antrags begehren Sie Zugang zu allen 
Dokumenten, die die IT/technische Struktur von ARES, Hermes, Hermes Repository 
Services und NOMCOM beschreiben, insbesondere das Datenbank-Design und die 
Datenfeld bzw. Tabellen-Definitionen. 

Eine Einzelrecherche durchzuführen würde daher im Hinblick auf die Zusammenstellung 
aller dieser Dokumente einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeuten und ist im Sinne 
einer angemessenen Verwendung der Ressourcen der Kommission nicht vertretbar. 

Aufgrund der nur begrenzten technischen und personellen Ressourcen kann diese Suche, 
die mit einer eingehenden Prüfung auf die Anwendbarkeit der Ausnahmen in Artikel 4 
der Verordnung Nr. 1049/2001, insbesondere den Schutz personenbezogener Daten und 
den Zweck des Schutzes der geschäftlichen Interessen der Vertragspartner der 
Kommission einhergehen müsste, nicht ohne übermäßigen Aufwand durchgeführt 
werden. 

Ich verweise diesbezüglich auf das Urteil in der Rechtssache T-2/03, Verein für 
Konsumenteninformation (VKI)/Kommission, die Möglichkeit vorsieht, dass ein Organ 
ausnahmsweise 

"in besonderen Fällen, in denen ihm durch die konkrete und individuelle Prüfung der 
Dokumente ein unangemessener Verwaltungsaufwand entstünde, die Bedeutung des 
Zugangs der Öffentlichkeit zu den Dokumenten und die sich daraus ergebende 
Arbeitsbelastung gegeneinander abzuwägen, um in diesen besonderen Fällen die 
Interessen einer ordnungsgemäßen Verwaltung zu wahren. "10 

Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass ein solcher Ausnahmefall hier vorliegt. Die Natur 
Ihres Antrages erlaubt keine gezielte Suche nach bestimmten Dokumenten, die einer 
Einzelprüfung untersogen werden könnten. Die nur begrenzt zu Verfügung stehenden 
technischen und Personalressourcen erlauben daher keine Durchsicht der 
Kommissionsarchive ohne einen offensichtlich unverhältnismässigen und 
ungerechtfertigten Aufwand für die Kommission. Wenn es folglich eine Situation geben 
mag, in der die von der Rechtsprechung vorgesehene Ausnahmemöglichkeit zum Tragen 
kommt, dann im vorliegenden Fall. 

Der Umstand, dass es sich hier bei der Projektauswahl und Projektförderung um 
administrative Vorgänge und nicht um Gesetzgebungsverfahren handelt, für die der 
Gerichtshof ein erhöhtes Transparenz-Interesse anerkannt hat, spricht ebenfalls für diese 
Schlussfolgerung11. 

10 Siehe Randnummer 102, mit Verweis auf das Urteil Hautala/Rat. 

11 Siehe Urteile vom 29. Juni 2010, Rs. C-139/07P, Kommission gegen Technische Glaswerke Ilmenau, 
Rz. 55-60 und Rs. C-28/08P, Bavarian Lager, Rz. 56-57 und 63, sowie Erwägungsgrund 6 der 
Verordnung 1049/2001. 
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4.4. Zugang zu den vollständigen Ausschreibungsunterlagen von allen 
Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Design, der Erstellung, 
dem Betrieb und/oder der Weiterentwicklung von ARES, Hermes, 
Hermes Repository Services und NOMCOM (vierter Spiegelstrich Ihres 
Antrags) 

Sie machen hier im Wesentlichen geltend, dass, es sich bei ESP-DESIS, wie im 
Erstbescheid angegeben, nur um die Hauptausschreibung handele. Diese sei deshalb 
unvollständig. Der Zweitbescheid sollte Ihnen demnach die Bezugsquellen aller 
Ausschreibungsunterlagen "nachweisen". 

Bei der Europäischen Kommission greift man für die Entwicklung von 
Informationssystemen, deren Pflege und diesbezügliche Unterstützungsleistungen sowie 
für IT-Studien auf externe Berater zurück, die über entsprechende Kompetenzen 
verfügen, um den projektspezifischen fachlichen und technischen Anforderungen gerecht 
werden zu können. 

Damit auf den durch unterschiedliche IT-Projekte in der gesamten Europäischen 
Kommission entstehenden Bedarf an hochqualifizierten Spezialisten flexibel reagiert 
werden kann, werden mit Beraterfirmen Rahmenverträge für die Erbringung derartiger 
Leistungen abgeschlossen. Die Rahmenverträge enthalten Beschreibungen der 
verfügbaren Profile, des Verfahrens der Leistungserbringung sowie der Preise und 
sonstigen Bedingungen. 

Die meisten Rahmenverträge werden nach öffentlichen Ausschreibungen abgeschlossen. 
Alle Angaben dazu und zur Ausschreibungsteilnahme sind auf der Website der 
GD DIGIT abrufbar: 

http://ec.europa.eu/dss/mformatics/procurement/. 

Bei den für IT-Projekte zuständigen Projektmanagern handelt es sich um 
Kommissionsbeamte, die unter anderem den Personalbedarf für ihr Projekt ermitteln, 
entsprechend qualifiziertes Personal auswählen und für die vertragliche Abwicklung 
zuständig sind. Sie nutzen dafür die entsprechende Webplattform (DG DIGIT's 
e-Procurement Solutions platform: 

htty://ec.europa.eu/dgs/informatics/suvplier portal/index en.htm. 

Bei diesem Verfahren werden Einzelverträge für bestimmte Leistungen auf der 
Grundlage bestehender Rahmenverträge geschlossen. 

Die meisten Entwicklungs-, Pflege- und Unterstützungsaufgaben im Zusammenhang mit 
der HERMES-Plattform (einschließlich ARES und NOMCOM) werden aufgrund der 
nachstehenden Rahmenverträge erbracht: 

• 2005/013: External service provision for development, studies and support of 
information systems - ESP-DESIS (Externe Dienstleistungen zur Entwicklung, 
Untersuchung und Unterstützung von Informationssystemen) 

httv://ec.eurova.eu/dgs/informatics/procurement/calls closed/2005/2005013 en.htm 
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• 2009/045: External service provision for development, studies and support for 
information systems - ESP-DESIS II 

http://ec.europa.eu/d8s/informatics/vrocurement/calls closed/2010/2009045 en.htm 

• 2007/026: Support and consulting services for technical informatics staff - STIS 
II (Unterstützungs- und Beratungsdienste für IT-Mitarbeiter) 

httv://ec.europa.eu/dss/informatics/prociirement/calls closed/2007/2007026 en.htm 

Seit 2006 wurden über 150 Einzelaufträge im Zusammenhang mit dem Projekt HAN 
vergeben (HAN steht für Hermes, Ares und NOMCOM). Für alle Verträge gilt die 
Ausnahmeregelung nach Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 (Schutz von Geschäftsgeheimnissen). 

Artikel 4 Absatz 2 erster Spiegelstrich der Verordnung Nr. 1049/2001 lautet: 

„Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung 
Folgendes beeinträchtigt würde 

— der Schutz der geschäftlichen Interessen einer natürlichen oder juristischen Person, es 
sei denn, es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung. " 

Die Einzelaufträge an IT-Auftragnehmer beinhalten nicht nur die technischen 
Spezifikationen, sondern auch die finanziellen Konditionen hinsichtlich deren 
Ausführung, bis hin zum erforderlichen Personaleinsatz. Am häufigsten wurden die 
Profile „Analyst Programmer", „Senior Analyst Programmer", „Technical Writer", „IS 
Senior Consultant", „Tester", „Technology Expert", „IS Senior User Assistance" und 
„Software Architect" angefordert. 

Eine Veröffentlichung dieser sensiblen Dokumente würde die Geschäftsinteressen der 
Auftragnehmer und deren Wettbewerbssituation beeinträchtigen. 

Ich bin deshalb zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Anwendung der Ausnahme in 
Artikel 4 (2), erster Spiegelstrich der Verordnung Nr. 1049/2001 auf diese Dokumente 
gerechtfertigt ist. 

4.5. Zugang zur vollständigen NOMCOM Klassifikation mit einer 
vollständigen Liste aller „headings" im „filing plan" (einschließlich aller 
Metadaten) in den NOMCOM, HERMES und ARES Datenbanken 
(fünfter Spiegelstrich Ihres Antrags) 

Sie machen geltend, dass Ihnen mit der Nomenklatur und des Aktenplans (Filing Plans) 
zwar ein Teil der begehrten Dokumente überlassen worden sei. Ihrem Antrag gemäß sei 
es Ihnen aber darum gegangen, Zugang zu jedem möglichen und jedem tatsächlich 
vorhanden Eintrag im Feld „filing plan heading" zu erhalten, bzw. den „filing plan" in 
seiner "vollen Granularität" einsehen zu können. Demgegenüber enthalte der Aktenplan, 
der Ihnen zugänglich gemacht wurde, zwar durchaus zahlreiche Einträge, die dortige 
Unterteilung scheine Ihnen jedoch nach wie vor nicht ausreichend, um alle in der 
Kommission vorhandenen Vorgänge tatsächlich dem jeweiligen "Unter-File" zuordnen 
zu können. 
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Ein konkretes Beispiel sei der Bereich der Krankenvorsorge (10.01.04.502.006) Es 
würden sich für alle Beschäftigten der Kommission mit wahrscheinlich jährlich über 
hunderttausend Vorgängen nur gerade einmal 6 Files finden. Dies sei nicht 
nachzuvollziehen, genausowenig wie die Dateistruktur der Kabinette, die sich auf gerade 
einmal 55 Files verteilen solle. Sie bitten insoweit um eine Überprüfung hinsichtlich der 
Vollständigkeit der Ihnen überlassenen Dokumente und um eine Ergänzung bzw. 
zumindest eine Erläuterung. 

Die vollständige NOMCOM-Klassifikation und die komplette Liste aller Headings des 
Filing-Plans wurden der Antwort auf Ihren Erstantrag beigefügt. Wollte man weiter ins 
Detail gehen, so müssten dafür nicht etwa weitere Headings (oder Subheadings) des 
Filing-Plans, den Sie ja bereits in aller Ausführlichkeit erhalten haben, sondern die File-
Namen selbst aufgelistet werden. 

und Tätigkeiten der Institution, wohingegen die einzelnen Files die konkreten 
Maßnahmen der Dienststellen bzw. ihrer Bediensteten im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Tätigkeitsbereich wiederspiegeln. 

Für die Liste aller Files gilt: 

1. Sie wurde nicht in Ihrem Erstantrag angefordert. 

2. Sie ändert sich ständig, da täglich neue Files angelegt und alte abgeschlossen werden, 
während der Filing-Plan eher dauerhafter Natur ist. 

3. Anders als bei den Headings und dem Filing-Plan im Fall von NOMCOM kann die 
Liste nicht einfach aus der Datenbank extrahiert und zu einem Dokument aggregiert 
werden. 

4. Die Liste könnte keinesfalls weitergegeben werden, ohne dass für jedes der Tausenden 
von Files überprüft werden müsste, ob für die jeweilige Information eine 
Ausnahmeregelung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 gilt (dies trifft 
nicht für den Filing-Plan zu, der als Ganzes bewertet werden kann und unter keine 
derartige Ausnahmeregelung fällt). 

Bei dem genannten Beispiel gehören die von Ihnen unter 10.01.04.502.006 gefundenen 
Headings tatsächlich zu den ausführlichsten in diesem Bereich. Stärker aufgeschlüsselte 
Subheadings gibt es nicht. 

4.6. Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen 

Als ergänzende Schlussfolgerung zu den obigen Ausführungen habe ich geprüft, in 
welchem Masse die verschiedenen Punkte in Ihrem Antragsbegehren in Widerspruch 
zum Schutz der Privatsphäre und Integrität des Einzelnen stehen. 
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Nach Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe b, der Verordnung 1049/2001 gilt: 

„Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung [...] 
der Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen, insbesondere gemäß den 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über den Schutz personenbezogener Daten 
[beeinträchtigt würdeJ. " 

Nach Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe b, der Verordnung 1049/2001 muss der Zugang zu 
einem Dokument oder einem Teil davon verweigert werden, wenn durch dessen 
Verbreitung der Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen, insbesondere 
gemäß den EU-Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten, 
beeinträchtigt würde. Die einschlägigen Rechtsvorschriften sind in der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Organe—und—Einrichtungen der Gemeinschaft—und—zum—freien—Datenverkehr12 

niedergelegt. 

Wird der Zugang zu Dokumenten beantragt, die personenbezogene Daten enthalten, 
findet die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 in vollem Umfang Anwendung13. Gemäß 
Artikel 2 a) der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 gelten als personenbezogene Daten "alle 
Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person" [...]. Die 
Namen und Funktionen der Kommissionsbediensteten als Teil der Metadaten zu denen 
Sie Zugang erbeten haben, sind unzweifelhaft als persönliche Daten im Sinne von Artikel 
2 (a) der Verordnung 1049/2001 anzusehen. Wie der Gerichtshof in der Rechtssache C-
465/00 festgestellt hat, kommt es "grundsätzlich nicht in Betracht berufliche Tätigkeiten 
[...] vom Begriff des Privatlebens auszunehmen"14. 

Gemäß Artikel 8 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 werden 
personenbezogene Daten dem Antragsteller nur dann übermittelt, wenn dieser die 
Notwendigkeit der Datenübermittlung nachweist, und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass die berechtigten Interessen der betroffenen Personen beeinträchtigt werden 
könnten. Diese Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein. 

Im vorliegenden Fall haben Sie keine Notwendigkeit dargelegt, diese personenbezogene 
Daten erhalten müssen. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die 
Freigabe dieser personenbezogenen Daten nicht die berechtigten Interessen der 
betroffenen Bediensteten beeinträchtigen. 

Selbst wenn man also davon ausginge, dass die Namen und Funktionen der 
Kommissionsbediensteten in den Metadaten ein Dokument i.S. der Verordnung Nr. 
1049/2001 darstellten, würden diese Namen und Funktionen unter die 
Ausnahmeregelung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 1049/2001 
fallen. 

Gleiches gilt für die von Ihnen laut dem dritten und vierten Spiegelstrich angeforderten 
Dokumente betreffend die IT/technische Struktur und den Ausschreibungsunterlagen von 

12 ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 

13 Urteil des Gerichtshofs vom 29. Juni 2010, Rs. C-28/08P, Bavarian Lager, 

14 Urteil vom 20. Mai 2003 in den verbundenen Rs. C-465/00, C-138/01 und C-139/0, Rechnungshof 
gegen ÖRF, Rz• 73. 
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ARES, sowie anderer, kommissioninterner Datenbanken. Soweit in diesen Dokumenten, 
Namen von Bediensteten der Kommission und von Mitarbeitern ihrer Vertragspartner 
aufgeführt sind, fallen diese unter den Schutz der Ausnahmeregelung von Artikel 4 
Absatz 1, Buchstabe b der Verordnung Nr. 1049/2001. 

Es ist im vorliegenden Fall auch nicht von Ihnen dargelegt worden, dass eine 
Veröffentlichung der Namen von Mitarbeitern der Kommission, die berechtigten 
Interessen dieser betroffenen Personen nicht beeinträchtigen würde. 

Sie haben darüber hinaus auch keine Anhaltspunkte angegeben, die eine Notwendigkeit 
der Datenübermittlung begründen. 

Somit muss der Zugang zu personenbezogenen Daten gemäß Artikel 4 Absatz 1, 
Buchstabe b der Verordnung 1049/2001 in allen in Rede stehenden Dokumenten 
verweigert werden, da Gründe für einen Zugang nicht dargelegt worden sind und nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass die berechtigten Interessen der betroffenen 
Personen nicht beeinträchtigt werden könnten. 

4.7. Teilweiser Zugang 

Ich habe ebenfalls in Erwägung gezogen, ob Ihnen gemäß Artikel 4 Absatz 6 der 
Verordnung 1049/2001 ein teilweiser Zugang zu denjenigen Dokumenten gewährt 
werden kann, soweit Ihnen dieser vollständig verwehrt wurde. Die beantragten 
D o k u m e n t e  f a l l e n  j e d o c h  v o l l s t ä n d i g  u n t e r  d i e  A u s n a h m e r e g e l u n g e n  n a c h  A r t i k e l  4 ( 1 )  
und (2), erster Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001, da kein Bestandteil 
freigegeben werden kann, ohne den Schutz der persönlichen Daten und die 
Geschäftsinteressen der Antragsteller zu beeinträchtigen. 

4.8. Kein überwiegendes öffentliches Interesse 

Von der Ausnahmeregelung nach Artikel 4 (2), erster Gedankenstrich der Verordnung 
1049/2001 muss abgewichen werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Freigabe der begehrten Dokumente besteht. Ein derartiges Interesse muss erstens 
öffentlich sein und zweitens den durch die Freigabe entstandenen Schaden aufwiegen, 
das heißt, es muss das von Artikel 4 (2), erster Gedankenstrich der Verordnung 
1049/2001 geschützte Interesse überwiegen. 

In Ihrem Zweitantrag haben Sie kein vorrangiges öffentliches Interesse vorgebracht, das 
den Schutz der Geschäftsinteressen der Teilnehmer an den Vergabeverfahren überwiegen 
würde. Ich kann ebenfalls kein solches Interesse erkennen. 

Das öffentliche Interesse daran, die geschäftlichen Daten der Teilnehmer an den 
Vergabeverfahren zu schützen, überwiegt hier meines Erachtens gegenüber dem 
Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, auch wenn es sich hier um die Subvention von 
Projekten mit öffentlichen Geldern handelt. 

Der Umstand, dass es sich bei den entsprechenden Dokumenten um administrative 
Vorgänge und nicht um Gesetzgebungsverfahren handelt, für die der Gerichtshof ein 
erhöhtes Transparenz-Interesse anerkannt hat, spricht ebenfalls für diese Auffassung15. 

15 Siehe Urteile vom 29. Juni 2010, Rs. C-139/07P, Kommission gegen Technische Glaswerke Ilmenau, 
Rz. 55-60 und Rs. C-28/08P, Bavarian Lager, Rz. 56-57 und 63, sowie Erwägungsgrund 6 der 
Verordnung 1049/2001. 
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Daher bin ich der Auffassung, dass im vorliegenden Fall kein überwiegendes öffentliches 
Interesse besteht, das das von Artikel 4 (2), erster Gedankenstrich geschützte Interesse 
überwöge. 

5. RECHTSBEHELFE 

Abschließend möchte ich Sie auf die möglichen Rechtsbehelfe gegen diese Entscheidung 
hinweisen. Sie können gemäß Artikel 263 AEUV beim Europäischen Gerichtshof Klage 
erheben oder gemäß Artikel 228 AEUV Beschwerde beim Europäischen 
Bürgerbeauftragten einreichen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

I/ 
Catherine Day 

Anlage (1) 
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